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(57) Hauptanspruch: Aufzeichnungssteuervorrichtung 
(10), die konfiguriert ist, um eine Aufzeichnung eines 
Datenelements in einem oder mehreren Aufzeichnungsab
schnitten (14, 24, 34, 44, 54) zu steuern, wobei die Auf
zeichnungssteuervorrichtung aufweist:
einen Datenerlangungsabschnitt (17), der konfiguriert ist, 
um das Datenelement, das mehrere Typen aufweist, zu 
erlangen;
einen Datenfestspeicherabschnitt (S110, S140, S190, 
S670), der konfiguriert ist, um in dem einen oder den meh
reren Aufzeichnungsabschnitten das eine oder mehrere 
Datenelemente, das mit einer Aufzeichnungsbedingung 
übereinstimmt bzw. die mit einer Aufzeichnungsbedingung 
übereinstimmen, die vorab vorbereitet wurde, des erlang
ten Datenelements, das die mehreren Typen aufweist, zu 
speichern; einen Bedingungsänderungsabschnitt (S135, 
S185, S260), der konfiguriert ist, um
die Aufzeichnungsbedingung als eine alte Aufzeichnungs
bedingung zu definieren, und
festzulegen, dass der Datenspeicherabschnitt eine neue 
Aufzeichnungsbedingung anstelle der alten Aufzeich
nungsbedingung verwendet, wenn die neue Aufzeich
nungsbedingung, die sich von der alten Bedingung unter
scheidet, von außen empfangen wird;
einen Zeitübertragungsabschnitt (S630), der zum Übertra
gen von Referenzzeitinformationen an eine Partnervorrich
tung (20) konfiguriert ist, wobei die Partnervorrichtung 

einem Kommunikationsgegenstück der Aufzeichnungss
teuervorrichtung entspricht und ein Antwortdatenelement 
zurückgibt, das durch Anwenden von Informationen, die 
durch die Partnervorrichtung zu übertragen sind, auf die 
Referenzzeitinformationen, wenn die Referenzzeitinforma
tionen empfangen werden, die eine Zeit angeben, die von 
der Aufzeichnungssteuervorrichtung verwaltet wird, erhal
ten wird; und
einen Zeitfestlegungsabschnitt (S650), der konfiguriert ist, 
um
das Antwortdatenelement ...



Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine 
Technik zum Steuern einer Aufzeichnung von Daten 
in einem Aufzeichnungsabschnitt.

STAND DER TECHNIK

[0002] JP 2016 - 45 860 A offenbart eine Technolo
gie zum Aufzeichnen von Daten, die von einem Fahr
zeug gesammelt werden, in einem Aufzeichnungs
abschnitt.

[0003] Es wird ferner auf die JP 2013 - 41 443 A, die 
US 2013 / 0 047 028 A1 und die WO 99 / 50 849 A1 
verwiesen, die als Stand der Technik ermittelt wur
den. Die JP 2013 - 41 443 A sowie auch die 
US 2013 / 0 047 028 A1 beschreiben eine Verwal
tung von Speichervorrichtungen. Die 
WO 99 / 50 849 A1 beschreibt eine Vorrichtung zur 
Datenausgabe und eine Vorrichtung zur Datenein
gabe/-ausgabe. [0004]

[0004] Im Fall der Aufzeichnung von Daten ändern 
sich die erforderlichen Daten situationsabhängig. 
Daher unterscheiden sich auch die Daten, die eine 
Aufzeichnung benötigen. Ein Ergebnis der eingehen
den Untersuchung des Erfinders ergab eine Schwie
rigkeit. Hinsichtlich der Schwierigkeit kann die Tech
nologie der JP 2016 - 45 860 A alle der erforderlichen 
Daten bereitstellen, wenn alle Daten aufgezeichnet 
sind. Da jedoch eine Kapazität eines Aufzeichnungs
abschnitts eine Obergrenze aufweist, werden mögli
cherweise nicht alle Daten aufgezeichnet.

[0005] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Tech
nologie bereitzustellen, die in der Lage ist, erforder
liche Daten gemäß einer Kapazität eines Aufzeich
nungsabschnitts in einer 
Aufzeichnungssteuervorrichtung, die zum Steuern 
einer Aufzeichnung der Daten in einem oder mehre
ren Aufzeichnungsabschnitten konfiguriert ist, effi
zient aufzuzeichnen.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale 
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil
dungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen 
wieder.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung ist eine Aufzeichnungssteuervorrich
tung konfiguriert, um eine Aufzeichnung eines 
Datenelements in einem Aufzeichnungsabschnitt zu 
steuern, und beinhaltet: einen Datenerlangungsab
schnitt; einen Datenspeicherabschnitt; und einen 
Bedingungsänderungsabschnitt. Der Datenerlan
gungsabschnitt ist konfiguriert, um das Datenele
ment, das mehrere Typen aufweist, zu erlangen. 

Der Datenspeicherabschnitt ist konfiguriert, um in 
dem Aufzeichnungsabschnitt ein Datenelement von 
dem erlangten Datenelement zu speichern, das mit 
einer vorab vorbereiteten Aufzeichnungsbedingung 
übereinstimmt.

[0008] Der Bedingungsänderungsabschnitt ist konfi
guriert, um die Aufzeichnungsbedingung als eine alte 
Aufzeichnungsbedingung zu definieren und Festle
gungen zum Verwenden einer neuen Aufzeich
nungsbedingung anstelle der alten Aufzeichnungs
bedingung auszuführen, wenn die neue 
Aufzeichnungsbedingung, die sich von der alten Auf
zeichnungsbedingung unterscheidet, von außen 
empfangen wird.

[0009] In einer solchen Aufzeichnungssteuervor
richtung kann es möglich sein, das Datenelement in 
dem Aufzeichnungsabschnitt gemäß einer neuen 
Aufzeichnungsbedingung zu speichern, wenn die 
neue Aufzeichnungsbedingung empfangen wird. Es 
kann möglich sein, das erforderliche Datenelement 
gemäß der Kapazität des Speicherabschnitts durch 
Festlegen einer geeigneten Aufzeichnungsbedin
gung effizient zu speichern.

[0010] Die in den Ansprüchen beschriebenen 
Bezugszeichen in Klammern geben einfach die Ent
sprechung zu den in den Ausführungsformen 
beschriebenen konkreten Mitteln an, die ein Beispiel 
der vorliegenden Offenbarung sind. Somit ist der 
technische Umfang der vorliegenden Erfindung 
nicht notwendigerweise darauf beschränkt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Konfigu
ration eines Datenbereitstellungssystems 1 
zeigt;

Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Fahr
zeugverarbeitung zeigt;

Fig. 3 ist eine erläuternde Ansicht, die eine 
Übersicht eines Dienstbusses zeigt;

Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Fehler
diagnoseverarbeitung zeigt;

Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Auf
zeichnungsverarbeitung zeigt;

Fig. 6 ist ein Blockschaltbild, das eine Funktion 
zum Verwalten von Speicher zeigt;

Fig. 7 ist ein Blockschaltbild, das eine Funktion 
zum Verwalten von Zeitinformationen zeigt; und

Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Daten
übertragungsverarbeitung zeigt.
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BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0011] Ausführungsformen gemäß einem Aspekt 
der vorliegenden Offenbarung werden nachstehend 
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie
ben.

[1. Ausführungsform]

[1-1. Konfiguration]

[0012] Ein Datenbereitstellungssystem 1, das in 
Fig. 1 gezeigt ist, hat eine Funktion zum Sammeln 
geeigneter Informationen in einem Fahrzeug und 
zum Bereitstellen der Informationen nach außen. 
Das Datenbereitstellungssystem 1 beinhaltet ein 
Informationssteuerungs-GW 10, ein Basis-GW 20 
und eine Kommunikationsleitung 5. GW ist eine 
Abkürzung für Gateway.

[0013] Die Kommunikationsleitung 5 verbindet das 
Informationssteuerungs-GW 10 und das Basis-GW 
20 kommunikativ. Das Datenbereitstellungssystem 
1 kann eine Kommunikationsleitung 6, jede der 
ECUs 30, 40 und 50 und einen Server 60 beinhalten. 
Die Kommunikationsleitung 6 verbindet das Basis- 
GW 20 und jede der ECUs 30, 40 und 50 kommuni
kativ.

[0014] Das Informationssteuerungs-GW 10, das 
Basis-GW 20, die Kommunikationsleitungen 5 und 
6 und jede der ECUs 30, 40 und 50 sind an dem 
Fahrzeug montiert. Der Server 60 ist außerhalb des 
Fahrzeugs angeordnet. Der Server 60 kann mit dem 
Informationssteuerungs-GW 10 über eine Kommuni
kationsleitung 53, ein Internet-Netzwerk 52 und eine 
Basisstation 51 kommunizieren. Die Basisstation 51 
entspricht einer bekannten Basisstation wie einem 
Mobiltelefon und kommuniziert mit dem Fahrzeug 
über einen später beschriebenen drahtlosen 
Abschnitt 15.

[0015] Das Informationssteuerungs-GW 10, das 
Basis-GW 20 und der Server 60 beinhalten haupt
sächlich einen bekannten Mikrocomputer, die ent
sprechend zugeordnet CPUs 11, 21 und 61 aufwei
sen, und einen Halbleiterarbeitsspeicher 
(nachstehend als Arbeitsspeicher 12, 22 und 62 
bezeichnet) wie ein RAM, ein ROM oder einen 
Flash-Speicher.

[0016] Das Informationssteuerungs-GW 10, das 
Basis-GW 20 und der Server 60 beinhalten entspre
chend zugeordnet Kommunikationsabschnitte 13, 23 
und 63. Das Informationssteuerungs-GW 10 und das 
Basis-GW 20 beinhalten weiterhin Festspeicher 14 
und 24. Das Informationssteuerungs-GW 10 beinhal
tet ferner den drahtlosen Abschnitt 15 und einen 
Anzeigeabschnitt 16.

[0017] Die Kommunikationsabschnitte 13, 23 und 
63 funktionieren als bekannte Kommunikations
schnittstellen, die zu einem Zeitpunkt der Durchfüh
rung einer Kommunikation über die Kommunika
tionsleitungen 5, 6 und 53, die mit der eigenen 
Vorrichtung bzw. der Eigenvorrichtung verbunden 
sind, verwendet werden.

[0018] Die Festspeicher 14 und 24 sind als beliebige 
Speicherbereiche wie ein Festplattenlaufwerk oder 
der Flash-Speicher konfiguriert. Als Festspeicher 14 
und 24 kann eine bekannte Konfiguration verwendet 
werden.

[0019] Der drahtlose Abschnitt 15 ist als ein bekann
tes drahtloses Kommunikationsmodul konfiguriert, 
das mit der Basisstation 51 kommuniziert. Der Anzei
geabschnitt 16 ist als eine bekannte Anzeige konfigu
riert, die ein Bild gemäß einem Videosignal anzeigt.

[0020] Die ECUs 30, 40 und 50 beinhalten jeweils 
die CPU und den Arbeitsspeicher (nicht gezeigt). 
Die ECUs 30, 40 und 50 beinhalten entsprechend 
zugeordnet Festspeicher 34, 44 und 54.

[0021] Die CPUs der ECUs 30, 40 und 50 haben 
eine Funktion zum Kommunizieren mit den Vorrich
tungen über die Kommunikationsleitung 6 und eine 
Funktion zum Lesen/Schreiben von Daten von 
bestimmten Adressen/in bestimmte Adressen der 
Festspeicher 34, 44 und 54 in der Eigenvorrichtung 
gemäß einer Anweisung von außen. Die CPUs der 
ECUs 30, 40 und 50 haben die Funktion zum Erken
nen eines freien Bereichs der Festspeicher 34, 44 
und 54 in der Eigenvorrichtung und zum Übertragen 
dieser Informationen an eine mit der Kommunika
tionsleitung 6 verbundenen Vorrichtung wie bei
spielsweise das Basis-GW 20. Die Daten können 
als Datenelement bezeichnet werden.

[0022] Jede der Funktionen des Informationssteue
rungs-GW 10, des Basis-GW 20 und des Servers 60 
wird durch die CPUs 11, 21 und 61 implementiert, die 
ein Programm ausführen, das in einem nichtflüchti
gen materiellen Speichermedium gespeichert ist. In 
diesem Beispiel entsprechen die Arbeitsspeicher 12, 
22 und 62 dem nichtflüchtigen materiellen Speicher
medium, in dem das Programm gespeichert ist.

[0023] Durch Ausführen dieses Programms wird ein 
dem Programm entsprechendes Verfahren ausge
führt. Das nichtflüchtige materielle Speichermedium 
bedeutet ein Aufzeichnungsmedium, das elektro
magnetische Wellen ausschließt. Die Anzahl von 
Mikrocomputern, die das Informationssteuerungs- 
GW 10, das Basis-GW 20 und den Server 60 bilden, 
kann einer oder mehrere sein.

[0024] Als eine Konfiguration von Funktionen, die 
durch die Programmausführung der CPU 11 imple
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mentiert sind, wie in Fig. 1 dargestellt ist, beinhaltet 
das Informationssteuerungs-GW 10 einen Aufzeich
nungssteuerabschnitt 17, einen Zeitverwaltungsab
schnitt 18 und einen Bedingungsänderungsabschnitt 
19.

[0025] Eine Funktion des Aufzeichnungssteuerab
schnitts 17 überwacht Daten, die in der Kommunika
tionsleitung 5 fließen, und erlangt mehrere Arten von 
Daten dieser Daten. Daten, von den erlangten Daten 
mit einer vorab vorbereiteten Aufzeichnungsbedin
gung übereinstimmen, werden in den Festspeichern 
14, 24, 34, 44 und 54 gespeichert. Das heißt, die 
Funktion des Aufzeichnungssteuerabschnitts 17 
steuert eine Aufzeichnung von Daten in den Fest
speichern 14, 24, 34, 44 und 54.

[0026] Die Aufzeichnungsbedingung gibt eine 
Bedingung wie beispielsweise einen Datentyp, 
einen Aufzeichnungszyklus, eine Auflösung, eine 
Sammelzeit, eine Anwesenheit/Abwesenheit eines 
Signals, das einen Auslöser bzw. Trigger darstellt, 
an. Details werden in einer später beschriebenen 
Fahrzeugverarbeitung oder dergleichen beschrie
ben.

[0027] Die Funktion des Zeitverwaltungsabschnitts 
18 wendet gemäß einer absoluten Zeit eine Zeit 
zum Erlangen der Daten auf die in den Festspeichern 
14, 24, 34, 44 und 54 gespeicherten Daten an. Die 
absolute Zeit entspricht der von der Informations
steuerungs-GW 10 verwalteten Zeit. Details der 
Funktion des Zeitverwaltungsabschnitts 18 werden 
in einer später beschriebenen Aufzeichnungsverar
beitung beschrieben.

[0028] Eine Funktion des Bedingungsänderungsab
schnitts 19 führt eine Verarbeitung zum Ändern der 
Aufzeichnungsbedingung aus, wenn eine Funktion 
einer Anwendung oder Daten gemäß der externen 
Anweisung aufgezeichnet wird.

[0029] Das Basis-GW 20 hat eine Funktion als Gate
way-Vorrichtung, die die Daten weiterleitet bzw. ver
teilt, und beinhaltet einen Fahrzeuginformationssam
melabschnitt 26A, einen 
Fahrzeuginformationsumwandlungsabschnitt 26B 
und einen Fahrzeugsoftwareumschreibeabschnitt 
26C bzw. Abschnitt 26C zum Umschreiben von fahr
zeuginterner Software bzw. Fahrzeugsoftware als 
Konfiguration einer Funktion, die durch die CPU 21 
implementiert ist, die das Programm ausführt. Eine 
Funktion der Gateway-Vorrichtung verteilt bzw. leitet 
die Daten, die zwischen den mehreren Kommunika
tionsleitungen 5 und 6 zu verteilen bzw. weiterzulei
ten sind, gemäß einer vorab vorbereiteten Tabelle 
weiter.

[0030] Eine Funktion des Fahrzeuginformations
sammelabschnitts 26A sammelt die Fahrzeuginfor

mationen, die für eine Fehlerdiagnoseverarbeitung 
oder dergleichen notwendig sind. Die Funktion des 
Fahrzeuginformationssammelabschnitts 26A kann 
eine Funktion als Fahrzeuginformationsbereitstel
lungsproxy, Diagnose-Master oder dergleichen bein
halten, die später beschrieben wird.

[0031] Eine Funktion des Fahrzeuginformationsum
wandlungsabschnitts 26B wandelt die Fahrzeugin
formationen in einen Datentyp um, der für eine ver
wendete Anwendung geeignet ist, und stellt die 
Fahrzeuginformationen bereit. Die Funktion des 
Fahrzeuginformationsumwandlungsabschnitts 26B 
kann eine Funktion als der Fahrzeuginformationsbe
reitstellungsproxy oder dergleichen beinhalten, der 
später beschrieben wird. Das heißt, die Funktion 
des Fahrzeuginformationsumwandlungsabschnitts 
26B ist konfiguriert, um die in dem Aufzeichnungsab
schnitt gespeicherten Daten in den entsprechenden 
vorfestgelegten Typ gemäß dem Typ des Dienstes 
oder der Anwendung in einem Datenbereitstellungs
ziel umzuwandeln. Die Funktion des Fahrzeuginfor
mationsumwandlungsabschnitts 26B ist konfiguriert, 
um die umgewandelten Daten an das Datenbereits
tellungsziel auszugeben.

[0032] Insbesondere können, wenn Informationen 
über eine Fahrzeuggeschwindigkeit bereitgestellt 
werden, Rohdaten wie „1500 Impulse/s“ bereitge
stellt werden, Daten, die durch Umwandeln von Roh
daten in eine Geschwindigkeit wie „100 km/h“ erhal
ten werden, können bereitgestellt werden oder 
Daten, die durch Umwandeln in eine Größenbezie
hung zu einer bestimmten Geschwindigkeit wie bei
spielsweise „Begrenzungsgeschwindigkeitsüber
schreitung“ erlangt werden, können bereitgestellt 
werden. Das heißt, nach der Umwandlung in einen 
Typ, den ein Dienstnutzer einfach verwendet, kön
nen die Daten bereitgestellt werden.

[0033] Eine Funktion des Fahrzeugsoftwareum
schreibeabschnitts 26C schreibt die in dem Fahr
zeug montierte Anwendung um. Die Funktion des 
Fahrzeugsoftwareumschreibeabschnitts 26C kann 
eine Funktion als Umprogrammierungsmaster oder 
dergleichen beinhalten.

[0034] Wie Fig. 1 dargestellt ist, beinhaltet der Ser
ver 60 einen Diagnoseabschnitt 66 als Konfiguration 
einer Funktion, die durch die CPU 61 implementiert 
ist, die das Programm ausführt. Die Funktion des 
Diagnoseabschnitts 66 diagnostiziert den Fehler im 
Fahrzeug, während die im Fahrzeug gesammelten 
Daten geändert werden, indem die später beschrie
bene Fehlerdiagnoseverarbeitung ausgeführt wird.

[0035] Ein Verfahren zum Implementieren dieser 
Elemente, die das Informationssteuerungs-GW 10, 
das Basis-GW 20 und den Server 60 bilden, ist 
nicht auf Software beschränkt und einige oder alle 
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Elemente können unter Verwendung eines oder 
mehrerer Hardwareelemente implementiert werden. 
Wenn zum Beispiel die vorstehenden Funktionen 
durch eine elektronische Schaltung implementiert 
werden, die Hardware ist, kann die elektronische 
Schaltung durch eine digitale Schaltung, die eine 
große Anzahl von Logikschaltungen beinhaltet, eine 
analoge Schaltung oder eine Kombination der digita
len Schaltung und der analogen Schaltung imple
mentiert werden.

[1-2. Verarbeitung]

[1-2-1. Fahrzeugverarbeitung]

[0036] Die Fahrzeugverarbeitung, die von der CPU 
11 des Informationssteuerungs-GW 10 ausgeführt 
wird, wird unter Bezugnahme auf ein Ablaufdia
gramm von Fig. 2 beschrieben.

[0037] In S110 zeichnet das Informationssteue
rungs-GW 10 periodisch Informationen in einem 
periodischen Diagnosedienst auf. Der periodische 
Diagnosedienst gibt den gesamten Dienst für den 
Server 60 zum periodischen Diagnostizieren des 
Fahrzeugs an. Das Informationssteuerungs-GW 10 
führt eine Verarbeitung zum Sammeln der Daten 
aus, die der Server 60 benötigt, um das Fahrzeug 
als Teil des periodischen Diagnosedienstes perio
disch zu diagnostizieren.

[0038] Beispielsweise ist der periodische Diagnose
dienst mit einer Aufzeichnungsbedingung zum Sam
meln von Informationen wie einer Batteriespannung, 
einer Kühlmitteltemperatur und einem Bremshydrau
likdruck verknüpft. Die Festspeicher 14, 24, 34, 44 
und 54 speichern als periodische Informationen 
Daten, die diese Aufzeichnungsbedingung erfüllen.

[0039] Wenn die Daten gesammelt sind, speichern 
die Festspeicher 14, 24, 34, 44 und 54 die Daten 
gemäß der Aufzeichnungsbedingung. Die Aufzeich
nungsbedingung wird jedoch für jeden Dienst festge
legt. Jeder Parametertyp wird als Aufzeichnungsbe
dingung festgelegt. Jeder Parametertyp beinhaltet 
den Typ gesammelter Daten, den Aufzeichnungszyk
lus zur Zeit der Datenaufzeichnung, die Auflösung 
der einzelnen Daten, die Sammelzeit, die durch 
eine Startzeit und eine Endzeit des Datensammelns 
bestimmt wird, und eine Anwesenheit/Abwesenheit 
eines Signals als Auslöser zur Zeit des Startens der 
Datenbedingung oder dergleichen. Details der Verar
beitung zum Speichern der Daten in den Festspei
chern 14, 24, 34, 44 und 54 werden in der später 
beschriebenen Aufzeichnungsverarbeitung 
beschrieben.

[0040] In S120 lädt das Informationssteuerungs-GW 
10 die periodischen Informationen auf den Server 60 
hoch. Wenn eine Zeit für einen vorfestgelegten Zyk

lus, wie beispielsweise einmal am Tag, verstrichen ist 
oder wenn eine Energieversorgung des Fahrzeugs 
zum ersten Mal eingeschaltet wird oder dergleichen, 
nachdem die Zeit für diesen Zyklus verstrichen ist, 
werden die periodischen Informationen über den 
drahtlosen Abschnitt 15 an den Server 60 übertra
gen.

[0041] In S130 bestimmt das Informationssteue
rungs-GW 10, ob Plug-and-Play eines detaillierten 
Diagnosedienstes empfangen wurde. Plug-and-Play 
(PnP) repräsentiert hier eine Funktion der Koordina
tion zwischen Hardware wie dem Informationssteue
rungs-GW 10 oder dem Basis-GW 20, Firmware, 
Treiber, Betriebssystem und Anwendung sowie des 
autonomen Einbaus eines Verbindungsinstruments 
und Festlegen des Verbindungsinstruments, wenn 
das Verbindungsinstrument wie ein Peripheriegerät 
oder eine Erweiterungskarte mit dem Informations
steuerungs-GW 10 verbunden wird.

[0042] Bei dem hier beschriebenen Plug-and-Play 
muss das Verbindungsinstrument jedoch nicht phy
sisch mit dem Informationssteuerungs-GW 10 ver
bunden sein. Es wird auch als Plug-and-Play 
bezeichnet, dass das Verbindungsinstrument nicht 
physikalisch verbunden wird, ein Programm bezüg
lich eines bestimmten Dienstes vom Server 60 emp
fangen wird und die Hardware und die Software koor
diniert werden. Das Plug-and-Play kann 
implementiert werden, indem irgendein Peripherie
gerät, irgendeine Erweiterungskarte oder derglei
chen mit der Informationssteuerungs-GW 10 verbun
den werden.

[0043] In der Ausführungsform ist durch das Plug- 
and-Play die Sammelbedingung so konfiguriert, 
dass sie dynamisch geändert wird, das heißt, ohne 
das System neu zu starten. Hierbei hat die Ausfüh
rungsform eine Funktion eines Dienstbusses als ein 
Beispiel einer Konfiguration zum Implementieren des 
Plug-and-Play, wie in Fig. 3 gezeigt ist.

[0044] In der bekannten Multitier-Architektur, das 
heißt, in einer Konfiguration, in der Anwendungen in 
mehrere Schichten unterteilt sind und die Schichten 
als separate Module entwickelbar und wartbar sind, 
ist der Dienstbus als eine Anwendung konfiguriert, 
die die Daten zwischen der Anwendungsschicht 
und der Präsentationsschicht und einer unteren 
Schicht, die eine Schicht unterhalb der Präsenta
tionsschicht repräsentiert, überbrückt.

[0045] Der Dienstbus überträgt die Daten, so dass 
die mehreren Vorrichtungen, die die Kommunikation 
über die Kommunikationsleitungen 5 und 6 durchfüh
ren, hier das Informationssteuerungs-GW 10, das 
Basis-GW 20 und die ECUs 30, 40 und 50, die Kom
munikation der Daten durchführen können, als ob sie 
eine Vorrichtung wären. Daher beinhaltet der Dienst

5/24

DE 11 2018 002 769 B4 2025.06.12



bus eine Datenbank zum Verknüpfen von Daten, die 
in der unteren Schicht oder einer weiter unteren 
Schicht verwendet werden, mit Daten, die in der 
Anwendungsschicht verwendet werden. Der Dienst
bus führt die Datenumwandlung zwischen der 
Anwendungsschicht und der unteren Schicht durch 
Bezugnahme auf diese Datenbank durch.

[0046] Wenn beispielsweise eine Vorrichtung 100 
eine Nachricht als Daten verwendet, die eine andere 
Vorrichtung 200 beinhaltet, überträgt eine Vorrich
tung 100 eine Anforderung auf der Anwendungs
schicht, wie in „[1] ANFORDERUNGSÜBERTRA
GUNG“ von Fig. 3 gezeigt ist. Der Dienstbus 
wandelt in den Datentyp um, der für die untere 
Schicht oder die Schicht unterhalb der unteren 
Schicht geeignet ist. Die Datenübertragung über die 
Kommunikationsleitungen 5 und 6 wird ausgeführt.

[0047] Eine andere Vorrichtung 200 empfängt diese 
Daten und der Dienstbus wandelt diese in den in der 
Anwendungsschicht verwendbaren Datentyp um und 
die Anforderung wird in der Anwendungsschicht 
erkannt, wie in „[2] ANFORDERUNGSEMPFANG“ 
von Fig. 3 gezeigt ist. Wie in „[3] ANTWORTÜBER
TRAGUNG“ von Fig. 3 gezeigt ist, gibt in umgekehr
ter Reihenfolge eine andere Vorrichtung 200 die 
Nachricht zurück. Wie in „[4] ANT-WORTEMPFANG“ 
von Fig. 3 gezeigt ist, empfängt eine Vorrichtung 100 
die Nachricht über den Dienstbus.

[0048] Das heißt, durch Platzieren des Dienstbus
ses ist es nicht erforderlich, sich mit einer Struktur 
der unteren Schicht oder der weiteren unteren 
Schicht zu befassen, wenn die Anwendung entwi
ckelt wird.

[0049] Der Dienstbus weist die folgenden Merkmale 
auf.

[0050] [1] Bei dem Dienstbus handelt es sich um 
Middleware, die in einem Instrument wie der an 
dem Fahrzeug montierten ECU, einem Cloud-Server 
außerhalb des Fahrzeugs und einem Smartphone 
installiert ist. Einzelne Dienstbusse werden durch 
anwendungsübergreifende Kommunikation, interne 
Kommunikation und externe Kommunikation verbun
den, und ein einziger Dienstbus wird virtuell aufge
baut. Der Dienstbus verbirgt die untere Schicht wie 
beispielsweise die fahrzeuginterne Kommunikation. 
Diese Konfiguration ermöglicht einem Dienstentwick
ler, sich auf die Dienstentwicklung zu konzentrieren.

[0051] [2] Der Dienstbus empfängt eine Inbetrieb
nahmeanforderung von einem Fahrzeugsystem 
oder Dienst zur Aktivierung. Der Dienstbus empfängt 
eine Endeanforderung vom Fahrzeugsystem zum 
Beenden. Das heißt, es kann möglich sein, einen 
Aktivierungszustand des Dienstbusses von außen 
zu verwalten.

[0052] [3] Das Vorhandensein des Dienstbusses 
ermöglicht beispielsweise die Installation, Deinstalla
tion und Aktualisierung von Anwendungen wie 
Diensten. Beispielsweise kann es möglich sein, den 
Dienst bei einer Aktivierung des Dienstbusses oder 
bei einem Empfang einer Anforderung eines Start
verwaltungsdienstes zu starten. Es kann möglich 
sein, den Dienst beim Stopp des Dienstbusses oder 
bei einem Empfang einer Anforderung eines Stopp
verwaltungsdienstes zu stoppen. Das heißt, die 
Anwesenheit des Dienstbusses ermöglicht die Ver
waltung des Dienstzustands.

[0053] [4] Aufgrund der Anwesenheit des Dienst
busses kann es möglich sein, eine Ausführungsan
forderung eines Verbraucherdienstes zu empfangen, 
der einen Dienst repräsentiert, der den bestimmten 
Dienst nutzt, und einen Anbieterdienst auszuführen, 
der einen Dienst repräsentiert, der einen bestimmten 
Dienst bereitstellt. Beispielsweise kann es möglich 
sein, eine Installationsposition des Anbieterdienstes 
zu lösen, einen unterschiedlichen Zugriff für jeden 
Anbieterdienst gemäß einem Verbraucherdienst 
durchzuführen, eine Prioritätssteuerung wie etwa 
eine Arbitrierung auf einer Diensteinheit oder einer 
Nachrichteneinheit oder dergleichen durchzuführen.

[0054] In der Ausführungsform wird zu einer Zeit des 
Plug-and-Play das Plug-and-Play durch eine einfa
che Verarbeitung implementiert, indem nur die 
Anwendung entsprechend der Anwendungsschicht 
oder die Anwendung entsprechend der Anwen
dungsschicht und dem Dienstbus umgeschrieben 
wird.

[0055] Nach dem Bestimmen, dass das Plug-and- 
Play des detaillierten Diagnosedienstes in S130 
empfangen wurde, fährt das Informationssteue
rungs-GW 10 mit S135 fort und ändert die Aufzeich
nungsbedingung in eine Aufzeichnungsbedingung 
entsprechend dem detaillierten Diagnosedienst. Der 
detaillierte Diagnosedienst entspricht einem Dienst, 
der die Fehlerdiagnose detaillierter ausführt als der 
periodische Diagnosedienst. Die Aufzeichnungsbe
dingung entsprechend dem detaillierten Diagnose
dienst wird beispielsweise auf eine Bedingung fest
gelegt, dass der Typ gespeicherter Daten mehrere 
sind ist und die Häufigkeit des Erlangens der Daten 
höher als die Aufzeichnungsbedingung entspre
chend dem periodischen Diagnosedienst ist.

[0056] Das heißt, in der vorstehend beschriebenen 
Verarbeitung wird eine Eingabe durch das Plug-and- 
Play empfangen und der Datentyp, der dem Server 
60 bereitgestellt wird, wird geändert. Wenn der 
Datentyp geändert wird, wird festgelegt, von außen 
eine neue Aufzeichnungsbedingung zu empfangen, 
die mit dem detaillierten Diagnosedienst verknüpft 
ist, und die neue Aufzeichnungsbedingung anstelle 
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der Aufzeichnungsbedingung im periodischen Diag
nosedienst zu verwenden.

[0057] In S140 zeichnet das Informationssteue
rungs-GW 10 die Detailinformationen in dem Detail
diagnosedienst auf. Die Daten, die die Aufzeich
nungsbedingung entsprechend dem detaillierten 
Diagnosedienst erfüllen, werden als detaillierte Infor
mationen bzw. Detailinformationen in den Festspei
chern 14, 24, 34, 44 und 54 gespeichert.

[0058] In S150 lädt das Informationssteuerungs-GW 
10 die detaillierten Informationen hoch. Die detaillier
ten Informationen werden sofort über den drahtlosen 
Abschnitt 15 an den Server 60 übertragen.

[0059] Wenn andererseits das Informationssteue
rungs-GW 10 in S130 bestimmt, dass das Plug- 
and-Play des detaillierten Diagnosedienstes nicht 
empfangen wurde, fährt das Informationssteue
rungs-GW 10 mit S180 fort und bestimmt, ob das 
Plug-and-Play eines Fortschrittsbeobachtungsdiens
tes empfangen wurden. Der Fortschrittsbeobach
tungsdienst ist ein Dienst, der einen Fortschritt nach 
einer Zeit beobachtet, bei der diagnostiziert wird, 
dass das Fahrzeug einen Fehler aufweist.

[0060] Nach dem Bestimmen in S180, dass das 
Plug-and-Play des Fortschrittsbeobachtungsdiens
tes empfangen wurde, fährt das Informationssteue
rungs-GW 10 mit S185 fort und ändert die Aufzeich
nungsbedingung in eine Aufzeichnungsbedingung 
entsprechend dem Fortschrittsbeobachtungsdienst. 
Beispielsweise wird die Aufzeichnungsbedingung 
entsprechend dem Fortschrittsbeobachtungsdienst 
auf eine Bedingung festgelegt, dass der Typ gespei
cherter Daten mehr ist bzw. dass mehr Typen von 
Daten gespeichert sind als die Aufzeichnungsbedin
gung entsprechend dem periodischen Diagnose
dienst, und ein Zustand eines Fehlerpunkts gemäß 
dem Fehlerpunkt überwacht werden kann.

[0061] In S190 zeichnet das Informationssteue
rungs-GW 10 Fortschrittsinformationen in dem Fort
schrittsbeobachtungsdienst auf. Daten, die die Auf
zeichnungsbedingung entsprechend dem 
Fortschrittsbeobachtungsdienst erfüllen, werden als 
Fortschrittsinformationen in den Festspeichern 14, 
24, 34, 44 und 54 gespeichert.

[0062] In S200 lädt das Informationssteuerungs-GW 
10 die Fortschrittsinformationen hoch. Wenn eine 
Zeit für einen vorfestgelegten Zyklus, wie beispiels
weise einmal am Tag, ähnlich den periodischen Infor
mationen verstrichen ist, werden die Fortschrittsin
formationen über den drahtlosen Abschnitt 15 an 
den Server 60 übertragen.

[0063] Wenn andererseits das Informationssteue
rungs-GW 10 in S180 bestimmt, dass das Plug- 

and-Play des Fortschrittsbeobachtungsdienstes 
nicht empfangen wurde, fährt das Informationssteue
rungs-GW 10 mit S230 fort und bestimmt, ob eine 
Einfahrtführung empfangen wurde. Die Einfahrtfüh
rung repräsentiert eine Führung für die Empfehlung, 
eine Reparaturwerkstatt aufzusuchen bzw. in diese 
einzufahren, da diagnostiziert wird, dass der Fehler 
auftritt.

[0064] Nach dem Bestimmen in S230, dass die Ein
fahrtführung empfangen wurde, fährt das Informa
tionssteuerungs-GW 10 mit S240 fort und führt eine 
Einfahrtsanzeige in dem Anzeigeabschnitt 16 durch. 
Beispielsweise veranlasst das Informationssteue
rungs-GW 10 den Anzeigeabschnitt 16, beispiels
weise eine Nachricht „Bitte Inspektion in einer Werk
statt durchführen lassen“ oder dergleichen als 
Einfahrtsanzeige anzuzeigen.

[0065] Wenn andererseits das Informationssteue
rungs-GW 10 in S230 bestimmt, dass die Einfahrt
führung nicht empfangen wurde, fährt das Informa
tionssteuerungs-GW 10 mit S250 fort und bestimmt, 
ob eine Softwareumschreibung empfangen wurde. 
Das Umschreiben der Software ist eine Anweisung 
zum Umschreiben der Software des Informations
steuerungs-GW 10, des Basis-GW 20, der ECUs 
30, 40 und 50 oder dergleichen. Mit der Anweisung 
werden auch Umschreibedaten entsprechend einem 
Programm zur Aktualisierung erhalten.

[0066] Nach dem Bestimmen in S250, dass das 
Softwareumschreiben empfangen wurde, fährt das 
Informationssteuerungs-GW 10 mit S260 fort. Nach 
dem Festlegen des Softwareumschreibens beendet 
das Informationssteuerungs-GW 10 die Fahrzeug
verarbeitung von Fig. 2. Es wird festgelegt, dass die 
Software basierend auf den Umschreibdaten aktuali
siert wird. Die Software wird aktualisiert, wenn das 
Fahrzeug nicht fährt, z. B. zum Zeitpunkt des Park
ens.

[0067] Andererseits beendet das Informations
steuerungs-GW 10, nachdem in S250 bestimmt 
wird, dass das Softwareumschreiben nicht empfan
gen wurde, die Fahrzeugverarbeitung von Fig. 2.

[1-2-2. Fehlerdiagnoseverarbeitung]

[0068] Die Fehlerdiagnoseverarbeitung, die vom 
Server 60 ausgeführt wird, wird unter Bezugnahme 
auf das Ablaufdiagramm von Fig. 4 beschrieben. In 
der Fehlerdiagnoseverarbeitung bestimmt der Ser
ver 60 in S310, ob die periodischen Informationen 
erlangt wurden.

[0069] Nach dem Bestimmen in S310, dass die 
periodischen Informationen erlangt wurden, fährt 
der Server 60 mit S320 fort und führt eine periodische 
Diagnose durch. Die periodische Diagnose reprä
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sentiert eine Verarbeitung, die in dem Server 60 in 
dem periodischen Diagnosedienst ausgeführt wird. 
Beispielsweise wird bei der periodischen Diagnose 
bestimmt, ob die periodischen Informationen von 
den vorab vorbereiteten Standardinformationen 
abweicht. Wenn die periodischen Informationen von 
den Standardinformationen abweichen, wird 
bestimmt, dass eine Abnormalität vorliegt.

[0070] In S330 bestimmt der Server 60, ob in irgend
einem Teil des Fahrzeugs eine Abnormalität vorliegt. 
Wenn in S330 bestimmt wird, dass die Abnormalität 
vorliegt, fährt der Server 60 mit S340 fort und führt 
das Plug-and-Play des detaillierten Diagnosediens
tes durch.

[0071] Wenn andererseits in S330 bestimmt wird, 
dass keine Abnormalität vorliegt, oder in S310 
bestimmt wird, dass die periodischen Informationen 
nicht erlangt wurden, fährt der Server 60 mit S370 
fort und bestimmt, ob die detaillierten Informationen 
erlangt wurden.

[0072] Nach dem Bestimmen in S370, dass die 
detaillierten Informationen in S370 benötigt bzw. 
erlangt wurden, fährt der Server 60 mit S380 fort 
und führt eine detaillierte Diagnose durch. Die detail
lierte Diagnose repräsentiert eine Verarbeitung, die 
in dem Server 60 in dem detaillierten Diagnosedienst 
ausgeführt wird. Bei der detaillierten Diagnose wird 
bestimmt, dass die periodischen Informationen in 
mehr Daten von den vorab vorbereiteten Standardi
nformationen abweichen. Die Erfassungszeit der 
Daten wird jedoch festgelegt, um kürzer zu sein als 
der periodische Diagnosedienst, da eine Kapazität 
des (Fest-)Speichers begrenzt ist.

[0073] Der Server 60 erkennt, ob die Daten der 
detaillierten Informationen von den Standardinforma
tionen abweichen, und schätzt den abnormalen 
Punkt gemäß dem Datentyp, in dem die Abnormalität 
erkannt wird. Dann wird zumindest identifiziert, ob 
die Abnormalität ein Hardwarefehler oder eine Soft
wareabnormalität ist.

[0074] In S390 bestimmt der Server 60, ob das 
Fahrzeug den Fehler hatte. Nach dem Bestimmen 
in S390, dass das Fahrzeug den Fehler hatte, fährt 
der Server 60 mit S400 fort und bestimmt, ob der 
Fehler der Hardwarefehler ist.

[0075] Nach dem Bestimmen in S400, dass der Feh
ler der Hardwarefehler ist, fährt der Server 60 mit 
S410 fort. Nach dem Übertragen der Einfahrtführung 
fährt der Server 60 mit S430 fort. Wenn andererseits 
in S400 bestimmt wird, dass der Fehler nicht der 
Hardwarefehler ist, fährt der Server 60 mit S420 fort 
und überträgt das Softwareumschreiben.

[0076] Nach dem Bestimmen in S390, dass das 
Fahrzeug keinen Fehler hatte, fährt der Server 60 
mit S430 fort und führt das Plug-and-Play des Fort
schrittsbeobachtungsdienstes durch.

[0077] Nach dem Bestimmen in S370, dass die 
detaillierten Informationen nicht erlangt wurden, 
fährt der Server 60 mit S460 fort und bestimmt, ob 
die Fortschrittsinformationen erlangt wurden. Nach 
dem Bestimmen in S460, dass die Fortschrittsinfor
mationen erlangt wurden, fährt der Server 60 mit 
S470 fort und führt die Fortschrittsbeobachtung 
durch. In der Fortschrittsbeobachtung wird erkannt, 
welche Daten der Fortschrittsinformationen von den 
Standardinformationen abweichen. Der abnormale 
Punkt wird in Übereinstimmung mit dem Datentyp 
geschätzt, in dem die Abnormalität erkannt wird.

[0078] In S480 bestimmt der Server 60, ob es eine 
Schwierigkeit bei der Fortschrittsbeobachtung gibt. 
Nach dem Bestimmen in S480, dass es eine Schwie
rigkeit bei der Fortschrittsbeobachtung gibt, fährt der 
Server 60 mit S490 fort. Nach dem Übertragen der 
Einfahrtführung beendet der Server 60 die Fehler
diagnoseverarbeitung von Fig. 4.

[0079] Andererseits beendet der Server 60, nach
dem in S460 bestimmt wird, dass die Fortschrittsin
formationen nicht erlangt wurden, und nachdem in 
S480 bestimmt wird, dass es keine Schwierigkeit 
bei der Fortschrittsbeobachtung gibt, die Fehlerdiag
noseverarbeitung von Fig. 4. Die freie Kapazität 
kann als der freie Bereich bezeichnet werden.

[1-2-3. Aufzeichnungsverarbeitung und 
Datenübertragungsverarbeitung]

[0080] Eine Aufzeichnungsverarbeitung, die von 
dem Informationssteuerungs-GW 10 ausgeführt 
wird, wird unter Bezugnahme auf das Ablaufdia
gramm von Fig. 5 beschrieben. Die nachstehend 
beschriebene Aufzeichnungsverarbeitung repräsen
tiert Details von S110, S140 und S190. In S610 
erkennt das Informationssteuerungs-GW 10 die 
freie Kapazität jedes (Fest-)Speichers.

[0081] In dieser Verarbeitung wird, wie in Fig. 6 dar
gestellt ist, kooperieren das Informationssteuerungs- 
GW 10 und das Basis-GW 20 und erkennen den 
freien Bereich der Festspeicher 14, 24, 34, 44 und 
54 jeder der Vorrichtungen, die mit jeder der Kommu
nikationsleitungen 5 und 6 verbunden sind.

[0082] Das Informationssteuerungs-GW 10 hat als 
Teil von Funktionen des Aufzeichnungssteuerab
schnitts 17 eine Funktion als Festspeichermaster 
171 und eine Funktion als dynamischer Sondie
rungsclient 172, wie in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist. 
Das Basis-GW 20 hat eine Funktion als dynamischer 
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Sondierungsserver 27, wie in Fig. 6 und Fig. 7 
gezeigt ist.

[0083] Der Festspeichermaster 171 hat eine Funk
tion, die freien Bereiche der Festspeicher 14, 24, 
34, 44 und 54 zu erkennen und eine Position zum 
Aufzeichnen der Daten festzulegen.

[0084] Der dynamische Sondierungsclient 172 hat 
eine Funktion zum Übertragen von Referenzzeitin
formationen und zum Anwenden der absoluten Zeit 
auf die empfangenen Daten.

[0085] Der dynamische Sondierungsserver 27 hat 
eine Funktion, interne Informationen zum Anwenden 
von Zeitinformationen auf die übertragenen Daten in 
dem Informationssteuerungs-GW 10 hinzuzufügen.

[0086] In jedem der Festspeicher 14, 24, 34, 44 und 
54 ist ein Bereich vorfestgelegt, in dem die Daten 
durch die Aufzeichnungsverarbeitung aufgezeichnet 
werden können. Das Informationssteuerungs-GW 10 
erkennt den freien Bereich des Festspeichers 14 der 
Eigenvorrichtung in diesem Bereich unter Verwen
dung der Funktion als Festspeichermaster 171. Das 
Basis-GW 20 erkennt die freien Bereiche mehrerer 
Festspeicher 14, 24, 34, 44 und 54, die mit einer 
Unterordnung des Basis-GW 20, das heißt, der Kom
munikationsleitung 6 auf einer Seite des Basis-GW 
20, verbunden sind, durch Verwenden der Funktion 
als dynamischer Sondierungsserver 27.

[0087] Dann erkennt das Basis-GW 20 den freien 
Bereich durch die Kommunikation zwischen dem 
Basis-GW 20 und den ECUs 30, 40 und 50 und über
trägt diese Informationen an das Informationssteue
rungs-GW 10.

[0088] In S620 legt das Informationssteuerungs-GW 
10 die Aufzeichnungsadresse fest. Die Aufzeich
nungsadresse repräsentiert eine Position des freien 
Bereichs in jedem der Festspeicher 14, 24, 34, 44 
und 54, das heißt, eine Adresse.

[0089] In S630 überträgt das Informationssteue
rungs-GW 10 die Referenzzeitinformationen. Die 
Referenzzeitinformationen repräsentieren eine ein
deutig identifizierbare Nummer einer Referenzzeit. 
Die Referenzzeit repräsentiert eine Zeit entspre
chend einer Referenz, die durch das Informations
steuerungs-GW 10 verwaltet wird, und der absoluten 
Zeit.

[0090] In dem Informationssteuerungs-GW 10 wird 
vorab eine Tabelle vorbereitet, in der die Referenz
zeitnummer und die absolute Zeit gekoppelt sind. 
Diese Verarbeitung entspricht einer Verarbeitung, 
bei der das Informationssteuerungs-GW 10 „[1] 
Referenzzeitnummer“ an das Basis-GW 20 in Fig. 7 
überträgt.

[0091] Nach diesen Verarbeitungen führt das Basis- 
GW 20 eine in Fig. 8 gezeigte Datenübertragungs
verarbeitung aus. Die Datenübertragungsverarbei
tung, die durch das Basis-GW 20 ausgeführt wird, 
wird unter Bezugnahme auf ein Ablaufdiagramm 
von Fig. 8 beschrieben.

[0092] In S710 bestimmt das Basis-GW 20, ob es 
sich um einen Datenübertragungszeitpunkt handelt. 
Der Datenübertragungszeitpunkt repräsentiert einen 
vorfestgelegten Zeitpunkt als einen Zeitpunkt, zu 
dem das Basis-GW 20 die Daten übertragen soll.

[0093] Nach dem Bestimmen in S710, dass es sich 
nicht um den Datenübertragungszeitpunkt handelt, 
beendet das Basis-GW 20 die Datenübertragungs
verarbeitung von Fig. 8. Wenn andererseits in S710 
bestimmt wird, dass es sich um den Datenübertra
gungszeitpunkt handelt, fährt das Basis-GW 20 mit 
S720 fort und extrahiert die Referenzzeitinformatio
nen aus den empfangenen Daten.

[0094] In S730 erlangt das Basis-GW 20 die zu 
übertragenen Fahrzeuginformationen. Diese Verar
beitung entspricht einer Verarbeitung, bei der das 
Basis-GW 20 „[2] Fahrzeuginformationen“ erlangt, 
indem die Funktion als ein Fahrzeuginformationsbe
reitstellungsproxy 28 in Fig. 7 verwendet wird. Die 
Fahrzeuginformationen entsprechen allgemeinen 
Daten, die in dem Fahrzeug verarbeitet werden, wie 
beispielsweise Informationen, die von einem Sensor 
oder dergleichen erhalten werden, oder Informatio
nen, die durch Berechnung durch die ECU erhalten 
werden.

[0095] In S740 wendet das Basis-GW 20 die inter
nen Informationen an. Die internen Informationen 
beinhalten einen Zeitstempel. Der Zeitstempel bein
haltet die Referenzzeitnummer und einen internen 
Zeitgeberwert.

[0096] Die Referenzzeitnummer repräsentiert eine 
Nummer, die mit der Referenzzeit der Informations
steuerungs-GW 10 gekoppelt ist. Der interne Zeitge
berwert repräsentiert Zählerzeitwerte des Basis-GW 
20 und der anderen ECUs 30, 40 und 50.

[0097] Diese Verarbeitung entspricht einer Verarbei
tung, dass das Basis-GW 20 „[3] interne Informatio
nen“ an den dynamischen Sondierungsserver 27 
sendet, indem die Funktion als der Fahrzeuginforma
tionsbereitstellungsproxy 28 in Fig. 7 verwendet 
wird. In S750 beendet das Basis-GW 20 nach dem 
Übertragen von Packungsdaten die Datenübertra
gungsverarbeitung von Fig. 8. Bei den Packungsda
ten handelt es sich um Daten einschließlich Fahrzeu
ginformationen und interner Informationen.

[0098] Das Informationssteuerungs-GW 10 emp
fängt eine solche Datenübertragungsverarbeitung 
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und führt eine Verarbeitung in S640 und nachfol
gende Verarbeitungen aus, die in Fig. 5 gezeigt 
sind. In S640 bestimmt das Informationssteue
rungs-GW 10, ob die Packungsdaten empfangen 
wurden.

[0099] Nach dem Bestimmen, dass die Packungs
daten in S640 nicht empfangen wurden, kehrt das 
Informationssteuerungs-GW 10 zu S640 zurück. 
Wenn andererseits in S640 bestimmt wird, dass die 
Packungsdaten empfangen wurden, fährt das Infor
mationssteuerungs-GW 10 mit S650 fort und extra
hiert die absolute Zeit. In dieser Verarbeitung werden 
eine Verzögerungszeit aufgrund der Kommunikation 
und eine Verzögerungszeit aufgrund der internen 
Verarbeitung des Basis-GW 20 unter Verwendung 
der Referenzzeitinformationen, die durch das Infor
mationssteuerungs-GW 10 übertragen werden, der 
absoluten Zeit, wenn die Packungsdaten empfangen 
werden und dem internen Zeitgeberwert berechnet. 
Die Zeit, zu der die Fahrzeuginformationen erhalten 
werden, wird geschätzt.

[0100] Ein Mittelwert zwischen den Referenzzeitin
formationen, die von dem Informationssteuerungs- 
GW 10 gesendet werden, und der absoluten Zeit, 
zu der die Packungsdaten empfangen werden, 
kann als die Zeit geschätzt werden, zu der die Fahr
zeuginformationen erhalten werden. Ein Wert, der 
durch Subtrahieren der vorfestgelegten Zeit gemäß 
einer Leistung des Basis-GW 20 von dem Mittelwert 
erhalten wird, das heißt, eine Zeit vor der mittleren 
Zeit, kann als die Zeit geschätzt werden, zu der die 
Fahrzeuginformationen erhalten werden.

[0101] In S660 bestimmt das Informationssteue
rungs-GW 10, ob die Aufzeichnungsbedingung erfüllt 
ist. Ausgehend von der Bestimmung in S660, dass 
die Aufzeichnungsbedingung erfüllt ist, fährt das 
Informationssteuerungs-GW 10 mit S670 fort. Nach 
dem Anwenden der absoluten Zeit unter Verwen
dung der Funktion des dynamischen Sondierungsc
lients 172 zeichnet das Informationssteuerungs-GW 
10 die Daten in dem Festspeicher entsprechend der 
aufgezeichneten Adresse auf und beendet die Auf
zeichnungsverarbeitung von Fig. 5. Die Aufzeich
nungsbedingung ist hier eine Aufzeichnungsbedin
gung, die gemäß dem Typ des Dienstes festgelegt 
wird.

[0102] Wenn andererseits in S660 bestimmt wird, 
dass die Aufzeichnungsbedingung nicht erfüllt ist, 
beendet das Informationssteuerungs-GW 10 die Auf
zeichnungsverarbeitung von Fig. 5.

[1-3. Wirkungen]

[0103] Gemäß der vorstehend im Detail beschriebe
nen Ausführungsform werden die folgenden Wirkun
gen erhalten.

[0104] (1a) Das Informationssteuerungs-GW 10 der 
vorliegenden Offenbarung steuert die Aufzeichnung 
der Daten in den Festspeichern 14, 24, 34, 44 und 
54. Die CPU 11 funktioniert als Aufzeichnungssteuer
abschnitt 17. Die CPU 11 erlangt die mehreren 
Datentypen und speichert in den Festspeichern 14, 
24, 34, 44 und 54 die Daten, die mit den vorab vor
bereiteten Aufzeichnungsbedingungen übereinstim
men, der erlangten Daten.

[0105] Die CPU 11 funktioniert als der Bedingungs
änderungsabschnitt 19. Die CPU 11 ist so konfigu
riert, dass sie festlegt, die neue Aufzeichnungsbedin
gung anstelle der alten Aufzeichnungsbedingung 
ausgehend vom Empfang der neuen Aufzeichnungs
bedingung von außen, die sich von der alten Auf
zeichnungsbedingung unterscheidet, zu verwenden.

[0106] In einem solchen Informationssteuerungs- 
GW 10 kann es möglich sein, die Daten in den Fest
speichern 14, 24, 34, 44 und 54 gemäß der neuen 
Aufzeichnungsbedingung ausgehend vom Empfang 
der neuen Aufzeichnungsbedingung zu speichern. 
Daher kann es möglich sein, die erforderlichen 
Daten gemäß den Kapazitäten der Festspeicher 14, 
24, 34, 44 und 54 durch Festlegen der geeigneten 
Aufzeichnungsbedingung effizient zu speichern.

[0107] (1b) In dem vorstehend beschriebenen Infor
mationssteuerungs-GW 10 funktioniert die CPU 11 
als der Aufzeichnungssteuerungsabschnitt 17. Die 
CPU 11 bestätigt den freien Bereich, der den Bereich 
darstellt, in dem die Daten in den mehreren Festspei
chern 14, 24, 34, 44 und 54 aufgezeichnet werden 
können, die an voneinander verschiedenen Positio
nen angeordnet sind. Die CPU 11 legt die Adresse 
fest, die die Position des freien Bereichs angibt. Die 
CPU 11 zeichnet die Daten in dem freien Bereich 
gemäß der Adresse auf.

[0108] In einem solchen Informationssteuerungs- 
GW 10 kann es möglich sein, die Positionen der 
freien Bereiche der mehreren Festspeicher 14, 24, 
34, 44 und 54 zu suchen, um die Daten in diesen 
freien Bereichen aufzuzeichnen. Daher kann es 
möglich sein, die mehreren Festspeicher 14, 24, 34, 
44 und 54 so zu verwenden, als ob sie einzelne Fest
speicher 14, 24, 34, 44 und 54 wären.

[0109] (1c) In dem Informationssteuerungs-GW 10 
funktioniert die CPU 11 als der Zeitverwaltungsab
schnitt 18 und überträgt die Referenzzeitinformatio
nen an das Basis-GW 20. Das Basis-GW 20 ist eine 
Vorrichtung als Kommunikationsgegenstück zum 
Informationssteuerungs-GW 10. Ausgehend vom 
Empfang der Referenzzeitinformationen, die die von 
der Informationssteuerungs-GW 10 verwaltete Zeit 
darstellen, gibt das Basis-GW 20 Antwortdaten 
zurück, die durch Anwenden der von dem Basis- 
GW 20 zu sendenden Informationen auf die Refe
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renzzeitinformationen (zum Beispiel die Packungs
daten) erhalten wurden.

[0110] Die CPU 11 funktioniert als der Zeitverwal
tungsabschnitt 18. Die CPU 11 erlangt die Antwort
daten und legt eine Erzeugungszeit basierend auf 
den Referenzzeitinformationen der Antwortdaten 
fest. Die CPU 11 funktioniert als Aufzeichnungss
teuerabschnitt 17 und verknüpft die Erzeugungszeit 
der Antwortdaten mit den Daten, um die Daten auf
zuzeichnen.

[0111] In so einem Informationssteuerungs-GW 10 
gibt das Basis-GW 20 die von der Informationssteue
rungs-GW 10 übertragenen Referenzzeitinformatio
nen mit den zu übertragenden Informationen zurück. 
Daher kann es möglich sein, die erhaltenen Daten 
mit der Zeit der Informationssteuerungs-GW 10 zu 
verknüpfen, um die Zeit aufzuzeichnen, selbst wenn 
das Basis-GW 20 keine Zeitinformationen hat oder 
wenn sich die Zeitinformationen des Basis-GW 20 
von der Zeit des Informationssteuerungs-GW 10 
unterscheiden.

[0112] (1d) In dem vorstehend beschriebenen Infor
mationssteuerungs-GW 10 funktioniert die CPU 11 
als der Aufzeichnungssteuerabschnitt 17. Die CPU 
17 liefert die in den Festspeichern 14, 24, 34, 44 
und 54 gespeicherten Daten an den Server 60, der 
außerhalb dem Informationssteuerungs-GW 10 posi
tioniert ist.

[0113] Die CPU 11 funktioniert als der Bedingungs
änderungsabschnitt 19. Wenn das Plug-and-Play 
eingegeben wird, ändert die CPU 11 zumindest den 
Datentyp, der von der Informationssteuerungs-GW 
10 bereitgestellt werden.

[0114] In so einem Informationssteuerungs-GW 10 
kann es möglich sein, den Datentyp, der durch das 
Informationssteuerungs-GW 10 bereitgestellt wird, 
nur durch die einfache Bedienung durch den Benut
zer zu ändern, da der Datentyp, der im Plug-and-Play 
bereitgestellt wird, geändert wird.

[0115] (1e) In dem vorstehend beschriebenen Infor
mationssteuerungs-GW 10 funktioniert die CPU 11 
als der Bedingungsänderungsabschnitt 19. Die 
CPU 11 legt fest, die neue Aufzeichnungsbedingung 
zu verwenden, wenn der von dem Informations
steuerungs-GW 10 bereitgestellte Datentyp geändert 
wird.

[0116] In so einem Informationssteuerungs-GW 10 
kann es möglich sein, die Aufzeichnungsbedingung 
im Plug-and-Play zu ändern.

[2. Andere Ausführungsformen]

[0117] Obwohl die Ausführungsformen der vorlie
genden Offenbarung vorstehend beschrieben wur
den, ist die vorliegende Offenbarung nicht auf die 
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen 
beschränkt und es können verschiedene Modifikatio
nen vorgenommen werden, um die vorliegende 
Offenbarung zu implementieren.

[0118] (2a) In der vorstehend beschriebenen Aus
führungsform werden die Eigenfahrzeuginformatio
nen, die das Fahrzeug repräsentieren, an dem das 
Informationssteuerungs-GW 10 montiert ist, gesam
melt und dem Server 60 bereitgestellt. Es kann 
jedoch festgelegt werden, dass unter Verwendung 
der Anforderung vom Eigenfahrzeug als Auslöser 
die Fremdfahrzeuginformationen, die das Fahrzeug 
außer dem Eigenfahrzeug repräsentieren, über den 
Server 60 gesammelt werden können. In diesem Fall 
kann das Informationssteuerungs-GW 10 die vorfest
gelegten Daten bereitstellen, wenn der Auslöser 
über den Server 60 empfangen wird. In diesem Fall 
kann festgelegt werden, dass Informationen in 
Bezug auf den Datenschutz definiert sind und die 
entsprechenden Fremdfahrzeuginformationen nicht 
von dem Eigenfahrzeug erlangt werden können.

[0119] Informationen von Fremdfahrzeugen können 
für die folgenden Aufgaben verwendet werden.

[0120] [1] Die Informationen werden zum Sammeln 
der Fahrzeuginformationen desselben Fahrzeugtyps 
wie das Eigenfahrzeug zur Fehlerdiagnose des 
Eigenfahrzeugs verwendet.

[0121] [2] Die Informationen werden zum Sammeln 
von Scheibenwischerbetriebsinformationen um ein 
Ziel herum verwendet, um zu bestätigen, ob es um 
das Ziel herum regnet.

[0122] [3] Die Informationen werden zum Festlegen 
verwendet, so dass die Fahrzeuginformationen, wie 
Bilder, Filme oder Audios, zum Vorhersagen einer 
Position eines Hindernisses auf einer Straße oder 
dergleichen gesammelt werden können.

[0123] [4] Die Informationen werden zum Ändern 
einer Fahrzeuginformationssammelbedingung von 
einem Benutzerendgerät wie einem Smartphone 
von einem entfernten Ort aus verwendet, um Kame
rabilder oder Filminformationen des Eigenfahrzeugs 
zu sammeln.

[0124] [5] Die Informationen werden zum Ändern 
der Fahrzeuginformationssammelbedingung ver
wendet, um fahrzeuginterne Audioinformationen 
zum Analysieren eines Faktors zur Zeit eines Fehlers 
oder eines Unfalls zu sammeln.
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[0125] [6] Die Informationen werden verwendet, um 
dem Server 60, dem Informationssteuerungs-GW 10 
oder den ECUs 30, 40 und 50 eine Buslastprüffunk
tion bereitzustellen, um eine Kommunikation in 
Bezug auf die Steuerung durch Steuern so einzurich
ten, dass die Last nicht zu groß wird.

[0126] [7] Die Informationen werden verwendet, um 
Unterschiede zwischen Herstellern, Fahrzeugtypen 
und Sensoren zu absorbieren, um Informationen 
bereitzustellen, indem die Fahrzeuginformationen 
verallgemeinert werden, um die Fahrzeuginformatio
nen bereitzustellen. Die Informationen werden ver
wendet, um mehr fahrzeuginternen Einrichtungen 
oder dergleichen zu ermöglichen, die Daten gemein
sam zu nutzen.

[0127] [8] Die Informationen werden zur Verwen
dung einer Kamera, eines Millimeterwellenradars, 
eines Laserradars oder dergleichen verwendet, 
wenn das Hindernis erfasst wird.

[0128] (2b) Das Informationssteuerungs-GW 10 und 
das Basis-GW 20 können die folgenden Funktionen 
haben.

[1] Sondierungsmaster

[0129] Ein Sondierungsmaster ist eine Funktion 
zum Sammeln beliebiger Fahrzeuginformationen in 
beliebiger Hinsicht durch einen beliebigen Auslöser 
zum Bereitstellen der Informationen basierend auf 
einer veränderbaren Sammelbedingung gemäß 
Anwendungsfällen. Beispielsweise werden alle Fahr
zeuginformationen virtuell gesammelt und alle Fahr
zeuginformationen bereitgestellt.

[0130] Spezifische Anforderungen: Die Fahrzeugin
formationen werden basierend auf der veränderba
ren Sammelbedingung, um bereit gestellt zu werden, 
basierend auf einem Auslöser von dem Sammelbe
dingungsdienst oder einem Auslöser des Fahrzeugs, 
das einen Fehler oder ein Zeichen eines Fehlers 
erfasst, zur Durchführung der periodischen Diag
nose, der detaillierten Diagnose und der Fortschritts
beobachtung in Kooperation mit einer Cloud gesam
melt.

[2] Fahrzeuginformationsbereitstellungsproxy 
(Automotive Information Proxy, AIPX)

[0131] Ein Fahrzeuginformationsbereitstellungs
proxy ist eine Funktion zum Verallgemeinern der 
Fahrzeuginformation, wie beispielsweise der Steuer
ungs- oder Diagnoserahmen, um die Fahrzeuginfor
mationen in einer Form bereitzustellen, die für die 
Dienste erforderlich ist. Es kann zum Beispiel mög
lich sein, unterschiedliche Zugriffssteuerungen für 
jede Fahrzeuginformation gemäß dem Dienstnutzer 
zuzulassen oder abzulehnen. Eine Steuerlogik wird 

gegenüber außen verborgen, indem die Fahrzeugin
formationen in Übereinstimmung mit dem Dienstnut
zer verarbeitet werden. Spezifische Anforderungen: 
Das AIPX wird zum Umwandeln von Geschwindig
keitsinformationen in eine Form verwendet, die vom 
Dienstnutzer leicht verwendet werden kann, z. B. 
„1500 Impulse/s“, „100 km/h“ oder „Geschwindig
keitsüberschreitung“, und zum Bereitstellen der 
Geschwindigkeitsinformationen.

Festspeichermaster

[0132] Ein Festspeicher mit einer Kapazität, die von 
dem Dienst benötigt wird, wird bereitgestellt, indem 
ein überschüssiger Festspeicher von Steuer-ECUs, 
die in dem Fahrzeug verteilt sind, zentral verwaltet 
wird. Spezifische Anforderungen: Ein Festspeicher
dienst wird verwendet, wenn ein Festspeicher, der 
die gesammelten Fahrzeuginformationen aufzeich
net, aufgrund der Änderung der Sammelbedingung 
knapp ist. Im Falle eines Austauschs der Hardware 
wird der Festspeicherdienst verwendet, wenn die 
Daten gesichert werden. Der Festspeicherdienst 
wird verwendet, wenn der Festspeicher, der die indi
viduellen Festlegungen für jeden Benutzer aufzeich
net, knapp ist.

[0133] Das heißt, der Festspeichermaster 171 
bestimmt, ob die Daten in einem spezifischen Auf
zeichnungsabschnitt entsprechend einem der meh
reren Festspeicher aufgezeichnet werden können 
Der spezifische Aufzeichnungsabschnitt stellt zum 
Beispiel den Festspeicher 14 der Informationssteue
rungs-GW 10 dar, der der Vorrichtung entspricht, auf 
der der Festspeichermaster 171 montiert ist.

[0134] Ein Fall, in dem die Daten in dem spezifi
schen Aufzeichnungsabschnitt nicht aufgezeichnet 
werden können, entspricht einem Fall, in dem der 
Bereich des Festspeichers 14 aufgrund der Ände
rung der Sammelbedingung knapp ist, einem Fall, 
in dem der Festspeicher 14 zur Zeit des Hardware- 
Austauschs oder dergleichen nicht verwendbar ist, 
einem Fall, in dem der Festspeicher 14, der indivi
duelle Festlegungen für jeden Benutzer aufzeichnet, 
knapp ist, oder dergleichen. Die Konfiguration zum 
Erfassen, dass die Sammelbedingung geändert ist, 
der Festspeicher 14 nicht verwendbar ist und der 
Festspeicher 14 knapp ist, kann eine Konfiguration 
zum Durchführen einer getrennten Bestimmung und 
eine Konfiguration, dass ein Signal, das die Bestim
mung angibt, eingegeben wird, beinhalten.

[0135] Wenn die Daten in dem spezifischen Auf
zeichnungsabschnitt nicht aufgezeichnet werden 
können, bestätigt der Festspeichermaster 171 die 
freie Kapazität des anderen Festspeichers 24 oder 
dergleichen und zeichnet die Daten gemäß der 
Adresse der freien Kapazität auf. Der Festspeicher
master 171 veranlasst den Festspeicher 14, die 
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Daten aufzuzeichnen, wenn die Daten in dem Fest
speicher 14 speicherbar sind.

Zeitverwaltungsdienst

[0136] Ein Zeitverwaltungsdienst liefert die Zeit oder 
die verstrichene Zeit ab einer bestimmten Zeit. Der 
Zeitverwaltungsdienst beinhaltet die ECU, die mögli
cherweise nicht die absolute Zeit erlangt. Spezifische 
Anforderungen: Für die Fehlerdiagnose wird in 
einem Fall, in dem ein Ereignis aufgezeichnet wird, 
der Zeitverwaltungsdienst verwendet, um in dem 
Basis-GW, das möglicherweise nicht die absolute 
Zeit erlangt, eine Zeit, zu der die Fahrzeuginformatio
nen gesammelt werden, oder eine Zeit, zu der Infor
mationen in der ECU auftreten, aufzuzeichnen.

Fahrzeugaußenseitenkommunikationsdienst

[0137] Der Fahrzeugaußenseitenkommunikations
dienst absorbiert die Differenz zwischen einem Fahr
zeugaußenseitenprotokoll und einer Dienstbusnach
richt, um die Nachricht an einen 
Fahrzeugaußendienst zu übertragen/ von einem 
Fahrzeugaußenseitendienst zu empfangen. Spezifi
sche Anforderungen: Für die Fehlerdiagnose wird 
der Fahrzeugaußenseitenkommunikationsdienst 
verwendet, wenn die gesammelten Fahrzeuginfor
mationen in die Cloud hochgeladen werden.

[6] Fahrzeugzustandsbenachrichtigungsdienst

[0138] Ein Fahrzeugzustandsbenachrichtigungs
dienst stellt den Fahrzeugzustand bereit, der für die 
Sammelbedingungsbestimmung verwendet wird. 
Der Fahrzeugzustand beinhaltet einen Energiezu
stand. Besondere Anforderungen: Der Fahrzeugzus
tandsbenachrichtigungsdienst wird verwendet, wenn 
in einem Fall, in dem Fahrzeuginformationen, wenn 
die Zündung eingeschaltet wird, oder Fahrzeuginfor
mationen, wenn +B aktiviert wird, gesammelt werden 
müssen. Der Fahrzeugzustandsbenachrichtigungs
dienst wird verwendet, wenn die Fahrzeuginformatio
nen beim Spurwechsel gesammelt werden müssen.

[7] Diagnosemaster

[0139] Der Diagnosemaster stellt einen Diagnose
rahmen bereit, der vom Dienst benötigt wird. Zur 
Durchführung der mit der Cloud kooperierenden 
Fehlerdiagnose wird der Diagnosemaster zum Aus
lesen eines DTC oder eines Operationsfaktors ver
wendet.

[8] Umprogrammierungsmaster

[0140] Ein Umprogrammierungsmaster ändert die 
Fahrzeuginformationen, die sammelbar oder bereit
stellbar sind, durch die Softwareumschreibung des 
Bedingungsdienstes, der AIPX (Zugriffssteuerung 

oder -verarbeitung) oder der ECU Besondere Anfor
derungen: Der Umprogrammierungsmaster wird ver
wendet, wenn die Änderung der Sammelbedingung 
oder das Umschreiben der Software außer der PnP- 
Anwendung erforderlich ist.

[0141] (2c) Mehrere Funktionen eines Elements in 
der vorstehenden Ausführungsform können durch 
mehrere Elemente implementiert werden oder eine 
Funktion eines Elements kann durch mehrere Ele
mente implementiert werden. Ferner können meh
rere Funktionen mehrerer Elemente durch ein Ele
ment implementiert werden oder eine Funktion, die 
von mehreren Elementen implementiert ist, kann 
durch ein Element implementiert werden. Zusätzlich 
kann ein Teil der Konfiguration der vorstehenden 
Ausführungsform weggelassen werden. Zumindest 
ein Teil der Konfiguration der vorstehenden Ausfüh
rungsform kann zu einer anderen Konfiguration der 
vorstehenden Ausführungsform hinzugefügt oder 
durch diese ersetzt werden. Alle in der technischen 
Idee beinhalteten Modi, die durch den in den Ansprü
chen beschriebenen Wortlaut identifiziert sind, ent
sprechen Ausführungsformen der vorliegenden 
Offenbarung.

[0142] (2d) Die Funktion des Informationssteue
rungs-GW 10 und die Funktion des Basis-GW 20 
können einander bereitgestellt werden oder eine 
kann die gesamte andere Funktion haben. Insbeson
dere können die Funktionen des Aufzeichnungss
teuerungsabschnitts 17, des Zeitverwaltungsab
schnitts 18 und des 
Bedingungsänderungsabschnitts 19 des Informa
tionssteuerungs-GW 10 durch das Basis-GW 20 
implementiert werden. Die Funktionen des Fahrzeu
ginformationssammelabschnitts 26A, des Fahrzeu
ginformationsumwandlungsabschnitts 26B und des 
Fahrzeugsoftwareumschreibeabschnitts 26C des 
Basis-GW 20 können durch das Informationssteue
rungs-GW 10 implementiert werden.

[0143] (2e) Zusätzlich zu dem vorstehend beschrie
benen Datenbereitstellungssystem 1 kann die vorlie
gende Offenbarung in verschiedenen Modi imple
mentiert werden, wie beispielsweise eine 
Einrichtung, die eine Komponente des Datenbereits
tellungssystems 1 konfiguriert, ein Programm, um 
einen Computer dazu zu bringen, als Datenbereits
tellungssystem 1 zu funktionieren, ein nichtflüchtiges 
materielles Aufzeichnungsmedium, wie beispiels
weise ein Halbleiter(arbeits)speicher, in dem das 
Programm aufgezeichnet ist, und ein Datenverwal
tungsverfahren.

[0144] [3. Korrespondenzbeziehung zwischen der 
Konfiguration der Ausführungsform und der Konfigu
ration der vorliegenden Offenbarung]
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[0145] In der vorstehend beschriebenen Ausfüh
rungsform kann das Informationssteuerungs-GW 10 
einer Aufzeichnungssteuervorrichtung in der vorlie
genden Offenbarung entsprechen. In der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform kann das Basis- 
GW 20 einer Partnervorrichtung in der vorliegenden 
Offenbarung entsprechen. In der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform kann der Server 
60 einer Bereitstellungszielvorrichtung in der vorlie
genden Offenbarung entsprechen. In der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform können die Fest
speicher 14, 24, 34, 44 und 54 einem Aufzeichnungs
abschnitt in der vorliegenden Offenbarung entspre
chen.

[0146] In der vorstehend beschriebenen Ausfüh
rungsform kann eine Funktion als der Aufzeich
nungssteuerabschnitt 17 des Informationssteue
rungs-GW 10 einem Datenerlangungsabschnitt in 
der vorliegenden Offenbarung entsprechen. In der 
vorstehend beschriebenen Ausführungsform kann 
der Fahrzeuginformationsumwandlungsabschnitt 
26B des Basis-GW 20 oder des Informationssteue
rungs-GW 10 einem Datenausgabeabschnitt in der 
vorliegenden Offenbarung entsprechen. In der vor
stehend beschriebenen Ausführungsform können 
die Verarbeitungen in S110, S140, S190 und S670 
unter den Verarbeitungen, die von dem Informations
steuerungs-GW 10 ausgeführt werden, einem 
Datenfestspeicherabschnitt in der vorliegenden 
Offenbarung entsprechen. In der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform können die Verar
beitungen in S120, S150 und S200 einem Datenbe
reitstellungsabschnitt in der vorliegenden Offenba
rung entsprechen. In der vorstehend beschriebenen 
Ausführungsform können die Verarbeitungen in 
S135, S185 und S260 einem Bedingungsänderungs
abschnitt und einem Typänderungsabschnitt in der 
vorliegenden Offenbarung entsprechen.

[0147] In der vorstehend beschriebenen Ausfüh
rungsform kann die Verarbeitung in S610 einem 
Bereichsbestätigungsabschnitt in der vorliegenden 
Offenbarung entsprechen. In der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform kann die Verarbei
tung in S620 einem Adressenfestlegungsabschnitt in 
der vorliegenden Offenbarung entsprechen. In der 
vorstehend beschriebenen Ausführungsform kann 
die Verarbeitung in S630 einem Zeitübertragungsab
schnitt in der vorliegenden Offenbarung entspre
chen. In der vorstehend beschriebenen Ausfüh
rungsform kann die Verarbeitung in S640 einem 
Zeitfestlegungsabschnitt in der vorliegenden Offen
barung entsprechen.

Patentansprüche

1. Aufzeichnungssteuervorrichtung (10), die kon
figuriert ist, um eine Aufzeichnung eines Datenele
ments in einem oder mehreren Aufzeichnungsab

schnitten (14, 24, 34, 44, 54) zu steuern, wobei die 
Aufzeichnungssteuervorrichtung aufweist: 
einen Datenerlangungsabschnitt (17), der konfigu
riert ist, um das Datenelement, das mehrere Typen 
aufweist, zu erlangen; 
einen Datenfestspeicherabschnitt (S110, S140, 
S190, S670), der konfiguriert ist, um in dem einen 
oder den mehreren Aufzeichnungsabschnitten das 
eine oder mehrere Datenelemente, das mit einer 
Aufzeichnungsbedingung übereinstimmt bzw. die 
mit einer Aufzeichnungsbedingung übereinstimmen, 
die vorab vorbereitet wurde, des erlangten Daten
elements, das die mehreren Typen aufweist, zu 
speichern; einen Bedingungsänderungsabschnitt 
(S135, S185, S260), der konfiguriert ist, um 
die Aufzeichnungsbedingung als eine alte Aufzeich
nungsbedingung zu definieren, und 
festzulegen, dass der Datenspeicherabschnitt eine 
neue Aufzeichnungsbedingung anstelle der alten 
Aufzeichnungsbedingung verwendet, wenn die 
neue Aufzeichnungsbedingung, die sich von der 
alten Bedingung unterscheidet, von außen empfan
gen wird; 
einen Zeitübertragungsabschnitt (S630), der zum 
Übertragen von Referenzzeitinformationen an eine 
Partnervorrichtung (20) konfiguriert ist, wobei die 
Partnervorrichtung einem Kommunikationsgegen
stück der Aufzeichnungssteuervorrichtung ent
spricht und ein Antwortdatenelement zurückgibt, 
das durch Anwenden von Informationen, die durch 
die Partnervorrichtung zu übertragen sind, auf die 
Referenzzeitinformationen, wenn die Referenzzei
tinformationen empfangen werden, die eine Zeit 
angeben, die von der Aufzeichnungssteuervorrich
tung verwaltet wird, erhalten wird; und 
einen Zeitfestlegungsabschnitt (S650), der konfigu
riert ist, um 
das Antwortdatenelement zu erlangen, und 
eine Erzeugungszeit des Antwortdatenelements 
basierend auf den Referenzzeitinformationen des 
Antwortdatenelements festzulegen, 
wobei: 
der Datenspeicherabschnitt veranlasst, das Daten
element in Verknüpfung mit der Erzeugungszeit 
des Antwortdatenelements aufzuzeichnen.

2. Aufzeichnungssteuervorrichtung nach 
Anspruch 1, ferner aufweisend: 
einen Datenbereitstellungsabschnitt (S120, S150, 
S200), der konfiguriert ist, um das in dem einen 
oder den mehreren Aufzeichnungsabschnitten 
gespeicherte Datenelement einer Bereitstellungs
zielvorrichtung (60) bereitzustellen, die außerhalb 
der Aufzeichnungssteuervorrichtung angeordnet ist; 
und 
einen Typänderungsabschnitt (S135, S185, S260), 
der konfiguriert ist, um zumindest einen Typ des 
Datenelements, das durch den Datenbereitstel
lungsabschnitt bereitgestellt wird, zu ändern, wenn 
ein Plug-and-Play eingegeben wird.
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3. Aufzeichnungssteuervorrichtung (10), die kon
figuriert ist, um eine Aufzeichnung eines Datenele
ments in einem oder mehreren Aufzeichnungsab
schnitten (14, 24, 34, 44, 54) zu steuern, wobei die 
Aufzeichnungssteuervorrichtung aufweist: 
einen Datenerlangungsabschnitt (17), der konfigu
riert ist, um das Datenelement, das mehrere Typen 
aufweist, zu erlangen; 
einen Datenfestspeicherabschnitt (S110, S140, 
S190, S670), der konfiguriert ist, um in dem einen 
oder den mehreren Aufzeichnungsabschnitten das 
eine oder mehrere Datenelemente zu speichern, 
das mit einer Aufzeichnungsbedingung überein
stimmt bzw. die mit einer Aufzeichnungsbedingung 
übereinstimmen, die vorab vorbereitet wurde, des 
erlangten Datenelements, das die mehreren Typen 
aufweist, zu speichern; 
einen Bedingungsänderungsabschnitt (S135, S185, 
S260), der konfiguriert ist, um die Aufzeichnungsbe
dingung als eine alte Aufzeichnungsbedingung zu 
definieren, und festzulegen, dass der Datenspei
cherabschnitt eine neue Aufzeichnungsbedingung 
anstelle der alten Aufzeichnungsbedingung verwen
det, wenn die neue Aufzeichnungsbedingung, die 
sich von der alten Bedingung unterscheidet, von 
außen empfangen wird; 
einen Datenbereitstellungsabschnitt (S120, S150, 
S200), der konfiguriert ist, um das in dem einen 
oder den mehreren Aufzeichnungsabschnitten 
gespeicherte Datenelement einer Bereitstellungs
zielvorrichtung (60) bereitzustellen, die außerhalb 
der Aufzeichnungssteuervorrichtung angeordnet ist; 
und 
einen Typänderungsabschnitt (S135, S185, S260), 
der konfiguriert ist, um zumindest einen Typ des 
Datenelements, das durch den Datenbereitstel
lungsabschnitt bereitgestellt wird, zu ändern, wenn 
ein Plug-and-Play eingegeben wird.

4. Aufzeichnungssteuervorrichtung nach 
Anspruch 2 oder Anspruch 3, wobei: 
der Bedingungsänderungsabschnitt konfiguriert ist, 
um festzulegen, dass der Datenspeicherabschnitt 
die neue Aufzeichnungsbedingung verwendet, 
wenn der Typänderungsabschnitt den Typ des 
Datenelements ändert, das durch den Datenbereits
tellungsabschnitt bereitgestellt wird.

5. Aufzeichnungssteuervorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, ferner aufweisend: 
einen Datenausgabeabschnitt (26B), der konfiguriert 
ist, um 
das Datenelement, das in dem einem oder mehre
ren Aufzeichnungsabschnitten gespeichert in eine 
vorfestgelegte Form gemäß einem Bereitstellungs
ziel des Datenelements umzuwandeln, und 
das umgewandelte Datenelement an das Bereitstel
lungsziel des Datenelements auszugeben.

6. Aufzeichnungssteuervorrichtung (10), die kon
figuriert ist, um eine Aufzeichnung eines Datenele
ments in einem oder mehreren Aufzeichnungsab
schnitten (14, 24, 34, 44, 54) zu steuern, wobei die 
Aufzeichnungssteuervorrichtung aufweist: 
einen Datenerlangungsabschnitt (17), der konfigu
riert ist, um das Datenelement, das mehrere Typen 
aufweist, zu erlangen; 
einen Datenfestspeicherabschnitt (S110, S140, 
S190, S670), der konfiguriert ist, um in dem einen 
oder den mehreren Aufzeichnungsabschnitten das 
eine oder mehrere Datenelemente zu speichern, 
das mit einer Aufzeichnungsbedingung überein
stimmt bzw. die mit einer Aufzeichnungsbedingung 
übereinstimmen, die vorab vorbereitet wurde, des 
erlangten Datenelements, das die mehreren Typen 
aufweist, zu speichern; 
einen Bedingungsänderungsabschnitt (S135, S185, 
S260), der konfiguriert ist, um die Aufzeichnungsbe
dingung als eine alte Aufzeichnungsbedingung zu 
definieren, und 
festzulegen, dass der Datenspeicherabschnitt eine 
neue Aufzeichnungsbedingung anstelle der alten 
Aufzeichnungsbedingung verwendet, wenn die 
neue Aufzeichnungsbedingung, die sich von der 
alten Bedingung unterscheidet, von außen empfan
gen wird; und 
einen Datenausgabeabschnitt (26B), der konfiguriert 
ist, um 
das Datenelement, das in dem einem oder mehre
ren Aufzeichnungsabschnitten gespeichert in eine 
vorfestgelegte Form gemäß einem Bereitstellungs
ziel des Datenelements umzuwandeln, und 
das umgewandelte Datenelement an das Bereitstel
lungsziel des Datenelements auszugeben.

7. Aufzeichnungssteuervorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, ferner aufweisend: 
die eine oder mehrere Aufzeichnungsabschnitte, die 
mehrere Aufzeichnungsabschnitte beinhalten, die 
an voneinander verschiedenen Positionen angeord
net sind; 
einen Bereichsbestätigungsabschnitt (S610), der 
konfiguriert ist, um einen freien Bereich in den meh
reren Aufzeichnungsabschnitten zu bestätigen, 
wobei der freie Bereich einen Bereich angibt, in 
dem das Datenelement aufgezeichnet werden kann; 
und 
einen Adressenfestlegungsabschnitt (S620), der 
zum Festlegen einer Adresse konfiguriert ist, die 
eine Position des freien Bereichs angibt, 
wobei: 
der Datenspeicherabschnitt veranlasst, das Daten
element in dem freien Bereich gemäß der Adresse 
aufzuzeichnen.

8. Aufzeichnungssteuervorrichtung nach 
Anspruch 7, wobei: 
der Bereichsbestätigungsabschnitt konfiguriert ist, 
um 
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zu bestimmen, ob das Datenelement in einem spe
zifischen Aufzeichnungsabschnitt entsprechend 
einem der mehreren Aufzeichnungsabschnitte auf
gezeichnet werden kann, und 
die freie Kapazität zu bestätigen, wenn das Daten
element in dem spezifischen Aufzeichnungsab
schnitt nicht aufgezeichnet werden kann; und 
der Datenspeicherabschnitt konfiguriert ist, um 
den spezifischen Aufzeichnungsabschnitt zu veran
lassen, das Datenelement aufzuzeichnen, wenn das 
Datenelement in dem spezifischen Aufzeichnungs
abschnitt aufgezeichnet werden kann, und 
zu veranlassen, das Datenelement in dem freien 
Bereich gemäß der Adresse aufzuzeichnen, wenn 
das Datenelement in dem spezifischen Aufzeich
nungsabschnitt nicht aufgezeichnet werden kann.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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